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Antrag zur Sitzung des Rates am 25. Juni 2015 
 
 
Rückzahlung der Elternbeiträge 
 
 
Auf Antrag der CDU beschließt der Rat der Stadt Bochum: 
 
Für die infolge von Streik- oder Warnstreiktagen an den städtischen Kindertagesein-
richtungen ausgefallenen Betreuungstage werden den betroffenen Eltern die Eltern-
beiträge erstattet. Die Erstattung erfolgt unbürokratisch für alle betroffenen Eltern. Eine 
Antragstellung ist dafür nicht erforderlich.   
 
 
Begründung: 
 
Im Gegensatz zur Personaldezernentin Frau Collisi war die CDU-Fraktion im Rat der 
Stadt Bochum bereits bei Streikbeginn der Auffassung, dass eine rechtliche Verpflich-
tung seitens der Stadt besteht, die Elternbeiträge für alle Streik- und Warnstreiktage 
zu erstatten. Unabhängig vom Bestehen einer rechtlichen Verpflichtung ist die CDU-
Fraktion der Auffassung, dass es unverantwortbar ist, wenn die Stadt sich hier auf 
Kosten der Eltern bereichert. Der Hinweis auf den  zu genehmigenden Haushalt zeugt 
nach Auffassung der CDU-Fraktion von mangelnder Sachkenntnis und fehlender mo-
ralischer Reife, da die Stadt gar keinen Anspruch auf Zahlungen für nicht erbrachte 
Leistungen hat. 
 
Für die Eltern hingegen besteht eine Doppelbelastung, da sie für eine alternative Un-
terbringung ihrer Kinder sorgen und oftmals auch bezahlen müssen. Dies ist das Ge-
genteil einer familienfreundlichen Stadt.   
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